
___________________________________________________________________ 

Nicole Kempf, Gestüt Ellenbach, Teich 1, 34260 Kaufungen 
Tel: 0172-9390763, e-mail: nicole.kempf@t-online.de 

Allgemeine Anmeldebedingungen: 
 

1. Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt. Es entscheidet das  
Eingangsdatum der Anmeldung. 
 

2. Die Unterbringung der Pferde erfolgt auf dem Hof des Gestüt Ellenbachs. Die 
Kosten pro Pferd sind 8,- € pro Tag incl. Raufutter und selbst misten.  
 

3. Die Unterbringung der Reiter- Camping auf dem Gelände ist gegen Gebühr 
möglich. 
 

4. Die teilnehmenden Pferde müssen gesund, gut konditioniert und ausreichend 
haftpflichtversichert sein. Ihr Ausbildungsstand muss den Kursanforderungen 
entsprechen. 
 

5. Für API- und Trainerkurse gelten die Bestimmungen der gültigen IPO, Teil API, 
sowie ggf. die IPO-Ergänzungen. 
 

6. Die Teilnahme am Lehrgang und an der Prüfung sowie die Unterbringung der 
Pferde geschehen auf eigene Gefahr. Der Reiter/Besitzer bleibt während des 
gesamten Lehrgangs und der Prüfung Tierhüter gem. § 834 BGB. Der IPZV, der 
gastgebende Betrieb, der Lehrgangsleiter und die Prüfer schließen, soweit 
gesetzlich zulässig, jede Haftung aus. 
 

7. Die verbindliche Anmeldung wird an Nicole Kempf geschickt. Eine Anzahlung auf 
die Kursgebühr ist der Anmeldung beizufügen in bar, per Verrechnungsscheck 
oder auf das  unten genannte Konto zu überweisen. 
 

8. Bei Abmeldung wird die Anzahlung als Bearbeitungsgebühr einbehalten und 
Lehrgangsgebühren und Stornierungskosten der Unterbringung unabhängig  
vom Grund der Abmeldung nach folgender Staffelung fällig: 
30. – 22. Tag vor Lehrgangsbeginn      20 % der Gebühren 
21. – 15. Tag vor Lehrgangsbeginn     40 % der Gebühren 
14. – 07. Tag vor Lehrgangsbeginn   60 % der Gebühren 
06. Tag bis Lehrgangsbeginn             80 % der Gebühren     
 
Eine Zahlungspflicht entfällt ganz oder zum Teil, wenn a) der Prüfungsteilnehmer 
eine Ersatzperson benennen kann, die die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt. 
In diesen Fällen hat der Teilnehmer nur tatsächlich entstandene Mehrkosten zu 
zahlen. Die Zahlungspflicht entfällt jedoch erst zu dem Zeitpunkt, an dem sich die 
Ersatzperson mit Zustimmung der Ausbildungsleitung schriftlich angemeldet hat. 
 

9. Für Prüfungen ist Turnierkleidung vorgeschrieben. 

 


